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Zulassung nach Anhang I Nr. 2.4.2 Abs. 4 
Gefahrstoffverordnung zur Durchführung 
von sämtlichen Arbeiten zum Abbruch und/
oder Sanierung von schwachgebundenen 
Asbestprodukten einschließlich Spritzasbest 
an oder in bestehenden Anlagen, Bauten 
oder Fahrzeugen
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Demontage asbesthaltiger Bodenbeläge & 
Klebern mit den geprüften Verfahren geringer 
Exposition nach DGUV Information 201-012 
BT 11 & 17.1
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DGUV Information 201-012 (bisher: BGI 664): Verfahren mit geringer Exposition gegenüber 
Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten. 
 

Verfahren BT nn nach DGUV Information 201-012 (Stand mm.20jj) 1 

Emissionsarme Verfahren für Tätigkeiten mit geringer 
Exposition gemäß Nr. 2.9 TRGS 519 
 
BT 11: Vinyl-Asbestplatten nach DIN 16 950 Ausgabe 
4/77 (auch Flexplatten genannt) 
 

1 Anwendungsbereich 
Ausbau von Vinyl-Asbestbodenplatten (sogenannte Flexplatten) auf Bitumenkleber mittels 
Handspachtel. 

 

2 Organisatorische Maßnahmen 
 Benennung einer sachkundigen verantwortlichen Person nach TRGS 519 Nr. 5.1  

 Einmalige unternehmensbezogene Anzeige vor Aufnahme der Arbeiten gemäß § 37 
Gefahrstoffverordnung / Nr. 3.2 TRGS 519 an zuständige Aufsichtsbehörde und 
Berufsgenossenschaft 

 Prüfung durch den sachkundigen Verantwortlichen, dass Bitumenkleber vorliegt 

 Erstellen einer Betriebsanweisung und Unterweisung der beim Umgang mit 
asbesthaltigen Gefahrstoffen beschäftigten Arbeitnehmer nach § 20 
Gefahrstoffverordnung  

 Arbeitsausführung nur durch fachkundige und in das Arbeitsverfahren eingewiesene 
Personen 

 

3 Arbeitsvorbereitung 
Bereitzustellen sind: 

 Handspachtel  

 Schere, Messer, Klebeband 

 Sprühgerät (Gartenspritze mit entspanntem Wasser, Tenside) 

 gemäß TRGS 519 geeigneter bauartgeprüfter Staubsauger (Verwendungskategorie K1 
bzw. H einschließlich der "Zusatzanforderungen für Asbestsauger"; siehe Nr. 7.3 Abs. 6 
TRGS 519) 

Staubsauger, die zuvor bei Arbeiten in abgeschalteten Bereichen (sogenannte 
Schwarzbereiche) eingesetzt wurden, dürfen nur dann verwendet werden, 
wenn eine Kontamination der Geräte (z.B. auch innere Kontamination über 
Bypasskühlung im Motorgehäuse) ausgeschlossen werden kann  

 geeignete, sicher verschließbare und gemäß Nr. 9.3 Abs. 2 TRGS 519 gekennzeichnete 
Behälter (ausreichend feste Kunststoffsäcke und Kartons) zur staubdichten Verpackung 
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DGUV Information 201-012 (bisher: BGI 664): Verfahren mit geringer Exposition gegenüber 
Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten. 
 

Verfahren BT nn nach DGUV Information 201-012 (Stand mm.20jj) 2 

der Platten, Bruchstücke und Abfälle 

 Abdeckfolien 

 Reinigungstücher/-mittel 

 Arbeitsraumabsperrung / Sicherheitskennzeichnung mit Zutrittsverbot 

 Haftdispersion zur Restfaserbindung 

 Atemschutzmaske (mindestens Schutzstufe P2)  

 

4 Arbeitsausführung 
 Entfernen aller beweglichen Einrichtungen, wie Möbel, Teppiche, Gardinen, Wandbilder 

und dergleichen 

 Unbewegliche Einrichtungsgegenstände, z.B. Heizkörper, Einbaumöbel, mit Folie 
abdecken bzw. abkleben  

 Türen/Fenster schließen  

 Sicherheitskennzeichnung mit Zutrittsverbot anbringen 

 Boden abschnittsweise befeuchten, Platten mit Handspachtel möglichst bruchfrei 
abheben und während des Abhebens mit entspanntem Wasser untersprühen (nebeln) 

 Keine Stripper, keine Bodenlegerschaber verwenden 

 Ausgebaute Platten in Plastiksack (Dicke > 0,2 mm) einsammeln, Sack zur 
Zweifachverpackung in gekennzeichneten Karton stellen. Keine größeren 
Verpackungsgewichte als 25 kg bilden 

 Anhaftende Belagsreste mit dem Handspachtel abstoßen, lose Reste aufsaugen 

 Werkzeug mit feuchtem Lappen reinigen, Lappen in den Abfallsack geben, anschließend 
Werkzeug nochmals im Freien mit Wasser reinigen 

 Abfallsack und Karton mit Klebeband staubdicht verschließen, verpackten Abfall in 
Transportbehälter (z.B. Container, Big-Bags) einlagern  

 Boden nach oberflächlicher Abtrocknung mit K1 (bzw. H) -Staubsauger5 absaugen; 
sonstige Oberflächen ebenfalls absaugen oder feucht wischen 

 Boden anschließend mit Haftdispersion zur Restfaserbindung einstreichen 

 

5 Entsorgung 
Die asbesthaltigen oder asbestkontaminierten Abfälle dürfen nicht geworfen, geschüttet, 
zerkleinert oder geshreddert werden und sind entsprechend den Abnahmebedingungen des 
örtlichen Abfallbeseitigers unter Beachtung der gefahrgutrechtlichen Bestimmungen zu 
verpacken. Für die Bereitstellung zum Transport sind die Behältnisse oder Verpackungen 
nach Nummer 9.3 Abs. 2 der TRGS 519 zu kennzeichnen und vor dem Zugriff Dritter zu 
sichern. Entsorgung gemäß den Anforderungen des Merkblattes "Entsorgung asbesthaltiger 
Abfälle" der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA). 
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DGUV Information 201-012 (bisher: BGI 664): Verfahren mit geringer Exposition gegenüber 
Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten. 
 

Verfahren BT nn nach DGUV Information 201-012 (Stand mm.20jj) 3 

6  Verhalten bei Störungen 
Muß beim Arbeitsablauf von diesem geprüften Verfahren abgewichen werden, ist die Arbeit 
zu unterbrechen und der sachkundige Verantwortliche zwecks Abstimmung der weiteren 
Vorgehensweise zu verständigen.  
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DGUV Information 201-012 (bisher: BGI 664): Verfahren mit geringer Exposition gegenüber 
Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, Ergänzung (Stand:06.2018)

Verfahren BT 17.1 nach DGUV Information 201-012 (Stand 06.2018) 1

Emissionsarme Verfahren für Tätigkeiten mit geringer 
Exposition gemäß Nr. 2.9 TRGS 519

BT 17.1: Abschleifen von asbesthaltigen Klebern
von mineralischem Untergrund – GSA-
Schleifverfahren

1 Anwendungsbereich
Abschleifen von asbesthaltigen Klebern, auch mit asbestfreier Spachtelauflage, von minera-
lischem Untergrund in Wohnungen, Büro- oder Schulgebäuden und Hallen mit den GSA-
Flächenschleifmaschinen FSM 250 und den Randschleifmaschinen RSM 125, wahlweise 
kombiniert mit der Absauganlage RUWAC DS 4150 K1 oder, bei zwei Maschinen im Einsatz,
Wieland VAC TRAILER S – 4 K1, und bei GSA-Randschleifmaschine RSM 125 mit RUWAC 
DS 2520 K1.

2 Organisatorische Maßnahmen
• Benennung einer sachkundigen verantwortlichen Person nach TRGS 519 Nr. 5.1.

• Beaufsichtigung der Arbeiten durch eine sachkundige und weisungsbefugte Person nach 
TRGS 519 Nr. 5.2.

• Unternehmensbezogene Anzeige spätestens sieben Tage vor Beginn der Arbeiten gemäß 
Anhang I Nr. 2.4.2 GefStoffV/TRGS 519 Nr. 3.2 an die zuständige Behörde und den 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung. Die unternehmensbezogene Anzeige ist am 
Sitz des Unternehmens einzureichen und bei einem Wechsel der sachkundigen Person,  
spätestens nach sechs Jahren, erneut vorzunehmen. 

• Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung und eines Arbeitsplans nach TRGS 519 Nr. 4.

• Erstellen einer schriftlichen Betriebsanweisung sowie Unterweisung der Beschäftigten 
nach TRGS 519 Nr.11.

• Arbeitsausführung durch in das Arbeitsverfahren eingewiesenes Fachpersonal nach 
TRGS 519 Nr. 5.3. 

3 Arbeitsvorbereitung
Arbeitsbereich abgrenzen und sichern. 
Bereitzustellen sind:
Geräte:
• Absauganlage bestehend aus RUWAC DS 4150 K 1 mit vorgeschaltetem Zyklon-

abscheider mit ausreichend Gefahrgutfässern zum Anschließen an die GSA-Flächen-
schleifmaschine FSM 250, inkl. aller zum Anschluss der Schleifgeräte benötigten 
Saugleitungen und aller erforderlichen K1-Entsorgungssysteme 

• Je nach Baustelle alternativ: WIELAND VAC TRAILER S – 4 K 1, S 6 oder 4000 Ampere 
inkl. Verschlusstopfen.

• GSA-Flächenschleifmaschine FSM 250 incl. aller erforderlichen Energie- und Schlauch-
leitungen und Verschlussstopfen.
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DGUV Information 201-012 (bisher: BGI 664): Verfahren mit geringer Exposition gegenüber 
Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, Ergänzung (Stand:06.2018)

Verfahren BT 17.1 nach DGUV Information 201-012 (Stand 06.2018) 2

• GSA-Randschleifmaschine RSM 125 incl. aller erforderlichen Energie- und Schlauch-
leitungen und Verschlussstopfen.

• Putzmeißel (manueller Betrieb).
Materia l:
• Bodensaugdüsen.

• Asbestwarnschilder gemäß TRGS 519.

• Abschottungsmaterial inkl. Reißverschlusstüren.

• Feuchte Einwegputztücher zum Reinigen der Geräte.

• Persönliche Schutzausrüstungen (Einwegschutzanzug und P3-Maske) stehen für unvor-
hergesehene Vorfälle bereit.

4 Arbeitsausführung
• Baustromversorgung herstellen, Arbeitsbereiche absperren und mit Warnschildern gemäß 

TRGS 519 kennzeichnen.

• GSA-Flächenschleifmaschine FSM 250 mit maximal 50 m Absaugschläuchen der Nenn-
weite (NW) 100 mm mit der Absauganlage RUWAC DS 4150 K1 verbinden, bei zwei 
Schleifmaschinen FSM 250 mit dem WIELAND VAC TRAILER S – 4 K1 maximal 100 m 
Schlauchlänge NW 125 mm.

• GSA-Randschleifmaschine RSM 125 mit Absaugschläuchen NW 70 mm von maximal
50 m Länge mit der Absauganlage RUWAC DS 2520 K1 verbinden.

• Kontrollieren der Füllstandanzeige durch Auflegen einer Hand an den Messkopf. Blink-
lichter am Sauger und an der Flächenschleifmaschine FSM 250 müssen leuchten. Bei 
Störung die Arbeiten einstellen und Fehler beheben.

• Anfahren der Absauganlagen.

• Einstellen des Abschaltpunktes von 20 hPa unter dem Umgebungsluftdruck am Controller 
der GSA-Flächenschleifmaschine FSM 250.

• Einschalten der Flächenschleifmaschine FSM 250.

• Testen der Funktion der Unterdruckkontrolle durch Abnehmen des Saugschlauches. 
Blinklicht an der Flächenschleifmaschine FSM 250 muss leuchten, und die Maschine 
muss sich automatisch abschalten. Bei Störung die Arbeiten einstellen.

• Abschleifen des asbesthaltigen Klebers.

• Nach Beendigung der Arbeiten Flächenschleifmaschine FSM 250 abschalten und, wäh-
rend die Absaugung läuft, Schleifkopf durch Abklopfen reinigen.

• Verschlusskappe aufsetzen, Saugschlauch abnehmen und Schlauchanschluss mit 
Gummipfropfen verschließen.

• Randbereiche mit GSA-Randschleifmaschine RSM 125 bearbeiten.

• Nach Beendigung der Arbeiten Randschleifmaschine RSM 125 abschalten und, während 
die Absaugung läuft, Schleifkopf durch Abklopfen reinigen.

• Verschlusskappe aufsetzen, Saugschlauch abnehmen und Schlauchanschluss mit 
Gummipfropfen verschießen.
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DGUV Information 201-012 (bisher: BGI 664): Verfahren mit geringer Exposition gegenüber 
Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, Ergänzung (Stand:06.2018)

Verfahren BT 17.1 nach DGUV Information 201-012 (Stand 06.2018) 3

• Verbleibende Reste in Ecken (wegen der runden Schleifscheibe mit der GSA-Rand-
schleifmaschine RSM 125 nicht erreichbar) mit Putzmeißel unter permanenter Absaugung 
entfernen.

• Bodendüse mit Saugschlauch verbinden und alle Flächen nochmals absaugen.

• Verschließen der Schläuche.

• Äußerliches Abreinigen der Maschinen zunächst durch Saugen, anschließend mit 
Feuchttüchern.

• Aufheben der Absperrungen.

5 Abfallbeseitigung
Asbesthaltige und asbestkontaminierte Abfälle sind als gefährlich eingestuft und unter 
Beachtung der TRGS 519 Nr. 18 gemäß den länderspezifischen Regelungen zu entsorgen.

6 Verhalten bei Störungen
Muss während der Arbeit aufgrund einer Störung von diesem geprüften Verfahren
abgewichen werden, ist die Arbeit zu unterbrechen. Die anwesende sachkundige 
verantwortliche Person bestimmt die weitere Vorgehensweise unter Berücksichtigung der 
TRGS 519.
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Mobile Sauganlagen mit Leistungen bis 340 KW garantieren staubfreies Arbeiten und geringe 
Ausführungszeiten
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Demontage Steinzeugfliesen an Wand und 
Boden mit mineralischem asbesthaltigem 
Kleber verklebt mit einem bei der IFA 
eingereichtem Verfahren in Berlin behörd-
lich genehmigt
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DGUV Information 201-012 (bisher: BGI 664): Verfahren mit geringer Exposition gegenüber 
Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, Ergänzung (Stand:08.2016) 

Verfahren BT nach DGUV Information 201-012 (Stand 08.2016) 1 

 

 

asbesthaltigen Kleber GSA-Verfahren 
Entfernen von Steinzeug-Fliesen und BT : 

Emissionsarme Verfahren für Tätigkeiten mit 
geringer Exposition gemäß Nr. 2.9 TRGS 519 

 
 
 

 
 

1 Anwendungsbereich 
Abstemmen von Steinzeug-Fliesen und Entfernen des darunterliegenden asbesthaltigen 
Klebers in Wohnungen Büro oder Schulgebäuden und Hallen mit einem Elektro-Meißel 
und GSA-Plattentrichter kombiniert mit der Absauganlage Wieland VAC TRAILER S 4 
K1. Mit diesem Verfahren ist eine Flächenleistung von ca. 3-4 m2/h möglich. 

2 Organisatorische Maßnahme 
Benennung einer sachkundigen verantwortlichen Person nach TRGS 519 Nr. 5.1 

Beaufsichtigung der Arbeiten durch eine sachkundige und weisungsbefugte Person 
nach TRGS 519 Nr. 5.2. 

Unternehmensbezogene Anzeige spätestens sieben Tage vor Beginn der Arbeiten 
gemäß Anhang I Nr. 2.4.2 GefStoffV/TRGS 519 Nr. 3.2 an die zuständige Behörde 
und den Träger der gesetzlichen Unfallversicherung. Die unternehmensbezogene 
Anzeige ist am Sitz des Unternehmens einzureichen und bei einem Wechsel der 
sachkundigen Person, spätestens nach sechs Jahren, erneut vorzunehmen. 

Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung und eines Arbeitsplans nach TRGS 519 Nr. 4. 

Erstellen einer schriftlichen Betriebsanweisung sowie Unterweisung der Beschäftigten 
nach TRGS 519 Nr. 11. 

Arbeitsausführung durch in das Arbeitsverfahren eingewiesenes Fachpersonal 
nach TRGS 519 Nr. 5.3. 

 
 
3 Arbeitsvorbereitung 
Arbeitsbereich abgrenzen und 

sichern. Bereitzustellen sind: 

Geräte: 

Absauganlage bestehend aus Wieland VAC TRAILER S 4 K1 mit 
vorgeschaltetem Zyklonenabscheider mit ausreichend Gefahrgutfässern zum 
Anschließen an den GSA Plattentrichter und einem weiteren Absaugschlauch. 

Elektro-Meißel PK35. 
 

Sprühflasche Faserbindemittel 
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DGUV Information 201-012 (bisher: BGI 664): Verfahren mit geringer Exposition gegenüber 
Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, Ergänzung (Stand:08.2016) 

Verfahren BT nach DGUV Information 201-012 (Stand 08.2016) 2 

 

 

Material: 
 

Asbestwarnschilder gemäß TRGS 519. 
 

Rot weißes Absperrband. 
 

Persönliche Schutzausrüstungen (Einwegschutzanzug und P3 Maske) stehen 
für unvorhergesehene Vorfälle bereit. 

 
 
4 Arbeitsausführung 

Abstellen des Saugfahrzeuges entweder auf Privatgelände oder im öffentlichen 
Bereich mit Sondernutzungserlaubnis von der Straßenverkehrsbehörde. Das 
Saugfahrzeug wird gemäß Straßenverkehrsordnung an den entsprechenden 
Abstellplätzen gesichert. 

 
Baustromversorgung herstellen. 

 
Vor dem Sanierungsbereich wird eine 1-Kammer-Schleuse gestellt und abgedichtet. 
Die Abschottung des Arbeitsbereichs erfolgt nach TRGS 519 Nummer 15.7. 

 
Arbeitsbereiche mit rot weißem Absperrband absperren und mit Warnschildern 
gemäß TRGS 519 kennzeichnen. 

 

GSA Plattentrichter und Absaugschlauch mit der Absauganlage WIELAND VAC 
TRAILER S 4 K1 verbinden (max. 100 m Schlauchlänge NW 125 mm). 

 

Anfahren der Absauganlagen. Anschließen des GSA-Plattentrichters und des 
Absaugschlauchs an die Absauganlage. 

 

Ablösen der Steinzeug-Fliesen mit dem elektrischen Meißel (PK 35) in den GSA- 
Plattentrichter. Das Abstemmen der Fliesen und des Fliesenklebers werden von einer 
Person A durchgeführt. Entstehende Stäube werden mit dem Plattentrichter und 
gleichzeitig mit dem zusätzlichen Absaugschlauch eingesaugt. Der Plattentrichter und 
der zusätzliche Absaugschlauch werden von einer Person B bedient. Die abgelösten 
Fliesen werden von Person B aus dem Plattentrichter in die bereitgestellten PE Säcke 
transferiert, während dieser Zeit wird das Abstemmen kurzzeitig unterbrochen. Beim 
Herausnehmen der Fliesen aus dem Plattentrichter ist die Absaugung des 
Plattentrichters ausreichend, um Reststäube auf den Fliesenplatten vor dem Übertrag 
in die PE Säcke zu entfernen. 

 

Der offenliegende Fliesenkleber wird mit Faserbindemittel penetriert und nach 30 
min direkt in den GSA Plattentrichter mit dem Elektro-Meißel PK35 abgestemmt. 
Stäube werden mit dem zusätzlichen Absaugschlauch eingesaugt. 

 

Nach Beendigung der Arbeiten werden die Geräte (Plattentrichter und Meißel) 
gereinigt. 

 
Staubsaugerbodendüse mit Saugschlauch verbinden und alle Flächen 
nochmals absaugen. 

 
Verschließen der Schläuche. 

 

Aufheben der Absperrungen. 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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DGUV Information 201-012 (bisher: BGI 664): Verfahren mit geringer Exposition gegenüber 
Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, Ergänzung (Stand:08.2016) 

Verfahren BT nach DGUV Information 201-012 (Stand 08.2016) 3 

 

 

5 Abfallbeseitigung 
Asbesthaltige und asbestkontaminierte Abfälle sind als gefährlich eingestuft und unter 
Beachtung der TRGS 519 Nr. 18 gemäß den länderspezifischen Regelungen zu 
entsorgen. 

 
 
6 Verhalten bei Störungen 
Muss während der Arbeit aufgrund einer Störung von diesem geprüften Verfahren 
abgewichen werden, ist die Arbeit zu unterbrechen. Die anwesende sachkundige 
verantwortliche Person bestimmt die weitere Vorgehensweise unter Berücksichtigung der 
TRGS 519. 
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Demontage asbesthaltiger Wand und Decken-
putze mit geprüftem Verfahren geringer 
Exposition nach DGUV Information 201-012 
BT 53
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DGUV Information 201-012: Verfahren mit geringer Exposition gegenüber Asbest bei 
Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, Ergänzung (Stand: 07.2022) 
 

 
Verfahren BT 53 nach DGUV Information 201-012 (Stand 07.2022) 

Emissionsarme Verfahren für Tätigkeiten mit geringer 
Exposition gemäß Nr. 2.9 TRGS 519 
 

BT 53  Entfernen asbesthaltiger Wand- und Decken-
beschichtungen von Betonuntergründen mittels 
Strahlverfahren – GSA-Strahlverfahren 

1 Anwendungsbereich  

Entfernen asbesthaltiger Wand- und Deckenbeschichtungen von Betonuntergründen in 
Wohnungen, Büro- oder Schulgebäuden und Hallen mit dem Hochdruckreiniger Falch Wheel 
Jet 15 500-15-0-e, kombiniert mit Wand- und Deckenstrahlschilden sowie Eckenstrahlschild, 
und mit den Industriesaugern Wieland MaxVac Compact 110 und Wieland VacPro16. 
Randbearbeitung mit GSA-Saugbox mit fest installierter Winkelschleifmaschine, 
angeschlossen an Industriesauger Wieland VacPro16. 

2 Organisatorische Maßnahmen 

• Benennung einer sachkundigen verantwortlichen Person nach TRGS 519 Nr. 5.1. 

• Beaufsichtigung der Arbeiten durch eine sachkundige und weisungsbefugte Person nach 
TRGS 519 Nr. 5.2.  

• Unternehmensbezogene Anzeige spätestens sieben Tage vor Beginn der Arbeiten 
gemäß Anhang I Nr. 2.4.2 GefStoffV/TRGS 519 Nr. 3.2 an die zuständige Behörde und 
den Träger der gesetzlichen Unfallversicherung. Die unternehmensbezogene Anzeige ist 
am Sitz des Unternehmens einzureichen und bei einem Wechsel der sachkundigen 
Person, spätestens nach sechs Jahren, erneut vorzunehmen.  

• Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung und eines Arbeitsplans nach TRGS 519 Nr. 4. 

• Erstellen einer schriftlichen Betriebsanweisung sowie Unterweisung der Beschäftigten 
nach TRGS 519 Nr. 11. 

• Arbeitsausführung durch in das Arbeitsverfahren eingewiesenes Fachpersonal nach 
TRGS 519 Nr. 5.3. Die Sanierungsarbeiten werden von zwei Personen ausgeführt. 

3 Arbeitsvorbereitung 

Arbeitsbereich abgrenzen und kennzeichnen. 

Bereitzustellen sind: 

Geräte: 

• Hochdruckreiniger Falch Wheel Jet 15 500-15-0-e mit einem Arbeitsdruck von 50 bis 500 
bar und einer Fördermenge von 8 bis 15 l/min, inkl. Lanze mit Spritzdüse, Schlauch- und 
Energieleitungen sowie Verschlusskappen.  
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DGUV Information 201-012: Verfahren mit geringer Exposition gegenüber Asbest bei 
Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, Ergänzung (Stand: 07.2022) 
 

 
Verfahren BT 53 nach DGUV Information 201-012 (Stand 07.2022) 

• Industriesauger Wieland MaxVac Compact 110: Nass- und Trockensauger mit 11 kW 
Antriebleistung und 440 mbar Saugleistung und einer max. Fördermenge von 1140 m3/h 
inkl. Saugdüse, Schlauch- und Energieleitungen sowie Verschlusskappen.  

• Sicherheitssauger Wieland VacPro16: Nass- und Trockensauger mit 3,6 kW Antriebs-
leistung und 205 mbar Saugleistung und einer max. Fördermenge von 570 m3/h inkl. 
Saugdüse, Schlauch- und Energieleitungen sowie Verschlusskappen. 

• GSA-Wasserfiltrationsanlage (GSA = Gesellschaft zur Sanierung von Altlasten mbH) mit 
Filtern 5 µm, 50 µm und 150 µm, selbstsaugend (käuflich erwerbbar bei GSA mbH). 
Leistung 750 Watt inkl. Saugdüse, Schlauch- und Energieleitungen sowie Verschluss-
kappen. Filterbelegung wird mittels Druck-Manometer überprüft. 

• Meißelhammer Duss PK-35 inkl. Flachmeißel und Staukoffer. 

• Handschleifmaschine Makita 125 mm, 1400 Watt zum Betrieb in Randschleifbox. 

Material: 

• Arbeitsplatzabsperrung/Schilder mit Zutrittsverbotskennzeichnung 

• Asbestwarnschilder gemäß TRGS 519 

• Abschottungsmaterial (Folien), Abdeckfolien für Fußböden, Folienreißverschlusstüren, 
Industriegewebeklebeband zur Abschottung, Cuttermesser 

• Persönliche Schutzausrüstung (PSA): Gehörschutzstöpsel, Schutzbrille oder Gesichts-
schild, Knieschoner, Sicherheitsschuhe, Einwegschutzanzüge )Kategorie III, Typ 5-6) 
Atemschutzmaske (mindestens Schutzstufe P2) und Schutzhandschuhe gemäß EG-
Richtlinie 89/686/EWG 

• GSA-Wandstrahlschild (käuflich erwerbbar bei GSA mbH)  

• GSA-Deckenstrahlschild (käuflich erwerbbar bei GSA mbH) 

• GSA-Decken-Seitenstrahlschild (käuflich erwerbbar bei GSA mbH) 

• GSA-Randschleifbox (käuflich erwerbbar bei GSA mbH) 

• GSA-Eckenstrahlschild (käuflich erwerbbar bei GSA mbH) 

• Fixierset für Strahlschilde (Abstandhalter mit Horizontalspindeln, höhenverstellbare 
Metallsprieße, käuflich erwerbbar bei GSA mbH)  

• Fahrbare Hubeinrichtung für Deckenstrahlschilde 

• Fahrbare Steighilfe 

• Ahle/Messer, Sprühflasche mit entspanntem Wasser, Einwegpapiertücher 

• Gekennzeichnete Abfallsäcke (Big-Bags, beschichtet)  

• Gekennzeichnete Stahl-Ringfässer (200 l) zur Aufnahme des Strahlwassers 

• Zyklonabscheider (Wieland)  
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4 Arbeitsausführung 

Allgemeine Vorbereitungsarbeiten 

• Sanierungsbereich räumen: Der Bereich muss komplett geräumt und frei von sonstigem 
Inventar sein. Feste Einbauten wie Einbaumöbel oder Heizkörper mit PE-Folie abkleben. 

• Türen und Fenster schließen. 

• Arbeitsbereich mit Warnschildern gemäß TRGS 519 kennzeichnen und gegenüber 
angrenzendem Bereich abschotten. 

• Maschinen und Werkzeuge etc. in den Arbeitsbereich schaffen und, falls nötig, Bau-
stromversorgung herstellen. 

• Während der Arbeiten ist die Persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Atemschutz ist für 
Havarien vorzuhalten. 

Arbeiten mit Wandstrahlschild 

• Anbringen des Wandstrahlschildes an die zu bearbeitenden Fläche mit Hilfe des 
Abstandhalters und der höhenverstellbaren Metallsprieße. Nachdem die Stahlsprieße 
durch Anpressen an Decke und Boden fixiert sind, wird das Wandstrahlschild mit Hilfe 
der horizontalen Spindeln an die Wand gepresst.  

• Industriesauger einschalten und mit dem Saugschlauch an den Absaugstutzen des 
Wandstrahlschildes anschließen. Zwischen Industriesauger und Wandstrahlschild das 
Auffangfass mit Zyklonabscheider integrieren.  

• Sicherheitssauger einschalten und Saugschlauch mit Saugdüse anschließen. 

• Hochruckreiniger nach Herstellerangaben betriebsbereit machen und auf 400 bar 
Arbeitsdruck einstellen.  

• Lanze mit Spritzdüsenkopf in die Lanzenöffnung am Wandstrahlschild einführen und die 
Wände systematisch bearbeiten.  

• Ergebnis über Sichtfenster kontrollieren und gegebenenfalls nacharbeiten. Austretendes 
Wasser mit Saugdüse des Sicherheitssaugers aufsaugen.  

• Nach erfolgter Entfernung des Putzes Wandstrahlschild demontieren und ggf. umsetzen. 
Eventuell vorhandene Putzreste in „Nestern“ unter permanenter Absaugung durch Saug-
düse des Sicherheitssaugers mit Ahle/Messer herauskratzen.  

• Nachsaugen der Fläche mit Sicherheitssauger unter Verwendung der Flachdüse. 

Arbeiten mit Deckenstrahlschild 

• Deckenstrahlschild auf der fahrbaren Hubeinrichtung befestigen und hydraulisch an die 
Decke pressen. 

• Fahrbahre Steighilfe neben dem Deckenstrahlschild positionieren. 

• Industriesauger einschalten und mit dem Absaugschlauch an den Absaugstutzen des 
Wandstrahlschildes anschließen. Zwischen Industriesauger und Deckenstrahlschild wird 
das Auffangfass mit Zyklonabscheider integriert. Sicherheitssauger einschalten und 
Absaugschlauch mit Saugdüse anschließen. 
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• Hochdruckreiniger nach Herstellerangaben betriebsbereit machen und auf 400 bar 
Arbeitsdruck einstellen.  

• Lanze mit Spritzdüsenkopf in die Lanzenöffnung am Deckenstrahlschild einführen und die 
Decke systematisch bearbeiten.  

• Ergebnis über Sichtfenster kontrollieren und gegebenenfalls nacharbeiten. Austretendes 
Wasser mit Saugdüse des Sicherheitssaugers aufsaugen.  

• Nach erfolgter Entfernung des Putzes Deckenstrahlschild demontieren und ggf. 
umsetzen. Eventuell vorhandene Putzreste in „Nestern“ unter permanenter Absaugung 
mit Saugdüse des Sicherheitssaugers mit Ahle/Messer herauskratzen.  

• Nachsaugen der Fläche mit Saugdüse und Sicherheitssauger. 

Arbeiten am Übergang Decken-/Wandfläche mit Decken-Seitenstrahlschild 

• Gleiche Vorgehensweise wie bei der Benutzung des Deckenstrahlschildes. Anstelle des 
Deckenstrahlschildes wird das Decken-Seitenstrahlschild verwendet.  

Arbeiten am Übergang Boden-/Wandflächen mit Randschleifbox 

• Wandleisten (Sockelleisten) entfernen. Sicherheitssauger anfahren.  

• Randschleifbox am Boden an die Seitenwand drücken, in der Randschleifbox zu 
führende Handschleifmaschine mit dem Sicherheitssauger verbinden.  

• Putzreste an den Wandleisten mit der in der Randschleifbox zu führenden Handschleif-
maschine vorsichtig entfernen.  

• Nach Entfernen der Putzreste wird die Randschleifbox vorsichtig von der Wand entfernt. 
Etwaige Stäube in der Box werden vor dem Umsetzen mit dem Sicherheitssauger 
abgesaugt.  

• Nachsaugen der Wandleistenfläche mit Saugdüse des Sicherheitssaugers. 

Arbeiten mit dem Eckenstrahlschild 

• Industriesauger einschalten und mit dem Saugschlauch an den Absaugstutzen des 
Eckenstrahlschildes anschließen. Zwischen Industriesauger und Eckenstrahlschild wird 
das Auffangfass mit Zyklonabscheider integriert. 

• Sicherheitssauger einschalten und Saugschlauch mit Saugdüse anschließen. 

• Anbringen des Eckenstrahlschildes an die zu bearbeitenden Fläche mit Hilfe der höhen-
verstellbaren Metallsprieße. Nachdem die Stahlsprieße durch Anpressen an Decke und 
Boden fixiert sind, wird das Eckenstrahlschild mit Hilfe der horizontalen Spindeln unter 
Verwendung von Kanthölzern an die Wand gepresst.  

• Hochdruckreiniger nach Herstellerangaben betriebsbereit machen und auf 400 bar 
Arbeitsdruck einstellen.  

• Eckenstrahlschild an die Eckwand andrücken. Gummidichtungen des Eckenstrahlschild 
müssen satt auf der Wand aufliegen. 

• Lanze mit Spritzdüsenkopf in die Lanzenöffnung am Eckenstrahlschild einführen und die 
Ecke systematisch bearbeiten.  
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• Ergebnis über Sichtfenster kontrollieren und gegebenenfalls nacharbeiten. Austretendes 
Wasser mit Saugdüse des Sicherheitssaugers aufsaugen.  

• Nach erfolgter Entfernung des Putzes Eckenstrahlschild demontieren und ggf. umsetzen. 
Eventuell vorhandene Putzreste in „Nestern“ unter permanenter Absaugung durch 
Saugdüse des Sicherheitssaugers mit Ahle/Messer herauskratzen.  

• Putzreste im nahen Bodenbereich mittels Meißelhammer unter ständiger Absaugung 
entfernen. 

• Nachsaugen der Fläche mit Saugdüse des Sicherheitssaugers. 

Abfiltrieren des Spritzwassers aus den Auffangfässern 

• Ausreichende Anzahl an Auffangfässern vorhalten. Es sind so viele Auffangfässer vorzu-
halten, dass ein volles Fass erst nach ca. fünf Stunden abfiltriert werden muss (Zeit zum 
Sedimentieren der Schwebstoffe).  

• Nach Setzung des Sediments wird das Spritzwasser in den Fässern mittels der Spritz-
wasserfiltrationsanlage abfiltriert. Die Filterbelegung der Filtrationsanlage wird mit Hilfe 
eines Druckmanometers überprüft, sodass die Filterleistung der Filtrationsanlage 
gewährleistet ist. 

• Das Fass kann anschließend erneut verwendet werden. Wenn das Fass zu ca. 70 % mit 
Sediment gefüllt ist, wird es verschlossen und entsorgt. Alternativ kann das Sediment in 
einem stationären Schwarzbereich im Unternehmen mittels Saugschlauch des Industrie-
saugers abgesaugt und anschließend in Big-Bags verpackt und entsorgt werden (kein 
Verfahrensbestandteil). 

Staubauffangbeutel wechseln 

• Die Saugbeutel und die Filter der Sauger werden in einem stationären Schwarzbereich 
gewechselt.  

Abschließende Tätigkeiten 

• Die benutzten Strahlschilde vorsichtig umdrehen und auf den abgedeckten Boden legen. 
Putzreste in den Strahlschilden mit Wasser abwaschen und gleichzeitig mit dem 
Sicherheitssauger absaugen. Mit feuchten Einwegtüchern nachreinigen. 

• Saugschläuche mit nicht beaufschlagtem Spritzwasser spülen, anschließend abkoppeln 
und verschließen sowie mit feuchten Einwegtüchern reinigen. 

• Restliche Geräte bzw. Werkzeuge mit dem Sicherheitssauger absaugen und mit feuchten 
Einwegtüchern reinigen.  

• Folienabschottung zurückbauen, Abdeckplanen aufnehmen, alle Folien, Abdeckplanen 
und Einwegtücher in gekennzeichneten Abfallsack verpacken. 

• Arbeitsbereich noch einmal mit dem Sicherheitssauger absaugen. Anschließend Sicht-
kontrolle und Freigabe des Arbeitsbereichs. 
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5 Abfallbeseitigung 

Asbesthaltige und asbestkontaminierte Abfälle sind als gefährlich eingestuft und unter 
Beachtung der TRGS 519 Nr. 18 gemäß den länderspezifischen Regelungen zu entsorgen. 

6 Verhalten bei Störungen 

Muss während der Arbeit aufgrund einer Störung von diesem Verfahren abgewichen werden, 
ist die Arbeit zu unterbrechen. Die anwesende sachkundige verantwortliche Person bestimmt 
die weitere Vorgehensweise unter Berücksichtigung der TRGS 519. 

7 Befristung der Anerkennung 

Die Anerkennung dieses Verfahrens endet am 31.08.2028. 
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Ergebnis nach Sanierung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 37. Wände und Decken nach Entfernen 
des Putzes mit Wand- und Deckenstrahlschild. 

Bild 38. Entfernen der Putzreste in den oberen 
und unteren Wandbereichen mittels 
Deckenstrahlschild für Seitenwände und 
Saugbox-Randschleifmaschine für Putzreste im 
Bodenbereich sowie im Eckenwandtrichter für 
Eckenbereich. 

Bericht_GSA_Strahlverfahren_11112019 Seite 64 von 66

Wände und Decken nach Entfernen des Putz es 
mit Wand- und Deckenstrahlschild. 

Entfernen der Putzreste in den oberen und un-
teren Wandbereichen mittels Deckenstrahlschild 
für Seitenwände und Saugbox-Randschleifma-
schine für Putzreste im Bodenbereich sowie im 
Eckenwandtrichter für Eckenbereich. 

Ergebnis nach der Sanierung

5



Oberer Wandbereich und Eckenbereich nach Entfernen der Putzreste. Bei den vereinzelten 
weißen Stellen im Beton handelt es sich um helle Steine und nicht um Putzreste.

 
 
 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 39. Unterer Wandbereich nach Entfernen der Putzreste 

Bild 40. Oberer Wandbereich und Eckenbereich nach Entfernen der Putzreste. Bei den 
vereinzelten weißen Stellen im Beton handelt es sich um helle Steine und nicht um Putzreste.

Bericht_GSA_Strahlverfahren_11112019 Seite 65 von 66
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Bild 39. Unterer Wandbereich nach Entfernen der Putzreste 

Bild 40. Oberer Wandbereich und Eckenbereich nach Entfernen der Putzreste. Bei den 
vereinzelten weißen Stellen im Beton handelt es sich um helle Steine und nicht um Putzreste.

Bericht_GSA_Strahlverfahren_11112019 Seite 65 von 66

Unterer Wandbereich nach Entfernen der Putzreste
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Bild 4´1. Eckenbereich nach Entfernen der 
Putzreste. Bei den weißen Stellen im Beton 
handelt es sich um Steine

Bild 42. Nahaufnahme der Wand nach 
Entfernen des Putzes. Durch die 
Wasserstrahltechnik wird der Putz aus allen 
Vertiefungen im Beton entfernt.  

Bericht_GSA_Strahlverfahren_11112019 Seite 66 von 66

Eckenbereich nach Entfernen der Putzreste. Bei 
den weißen Stellen im Beton handelt es sich um 
Steine

Nahaufnahme der Wand nach Entfernen des 
Putzes. Durch die Wasserstrahltechnik wird der 
Putz aus allen Vertiefungen im Beton entfernt.  
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Mobile Sauganlagen mit Leistungen bis 340 KW garantieren 
staubfreies Arbeiten und geringe Ausführungszeiten

Restloses entfernen der Putze
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Demontage asbesthaltiger Industrieestriche 
mit den geprüften Verfahren geringer 
Exposition nach DGUV Information 201-
012 BT 18.4

35
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DGUV Information 201-012: Emissionsarme Verfahren nach TRGS 519 für Tätigkeiten an 
asbesthaltigen Materialien, Ergänzung (Stand: 09.2021) 
 

Verfahren BT 18.4 nach DGUV Information 201-012 (Stand 09.2021) Seite 1 von 4 

Emissionsarme Verfahren für Tätigkeiten mit geringer 
Exposition gemäß Nr. 2.9 TRGS 519 

 

BT 18.4 : Entfernen asbesthaltiger Estriche von 
mineralischem Untergrund – GSA-Verfahren 

1 Anwendungsbereich  
Abfräsen asbesthaltiger Estriche – insbesondere asbesthaltiger Magnesia-Estriche – von 
mineralischem Untergrund mit modifizierter Wirtgen Fräse W 500 RI, kombiniert mit 
Hochleistungssauganlage Wieland BlowVac 8.200; außerdem Abstemmen asbesthaltiger 
Estriche – insbesondere asbesthaltiger Magnesia-Estriche – von mineralischem Untergrund 
(z. B. in für die Fräse unzugänglichen Randbereichen) durch elektrisch betriebenen 
Stemmhammer mit Meißel; beides unter Absaugung mit Saugschlauch der Hochleistungs-
sauganlage Wieland VacTrailor S-6/3800. 

2 Organisatorische Maßnahmen 

• Benennung einer sachkundigen verantwortlichen Person nach TRGS 519 Nr. 5.1. 

• Beaufsichtigung der Arbeiten durch eine sachkundige und weisungsbefugte Person nach 
TRGS 519 Nr. 5.2.  

• Unternehmensbezogene Anzeige spätestens sieben Tage vor Beginn der Arbeiten 
gemäß Anhang I Nr. 2.4.2 GefStoffV/TRGS 519 Nr. 3.2 an die zuständige Behörde und 
den Träger der gesetzlichen Unfallversicherung. Die unternehmensbezogene Anzeige ist 
am Sitz des Unternehmens einzureichen und bei einem Wechsel der sachkundigen 
Person, spätestens nach sechs Jahren, erneut vorzunehmen.  

• Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung und eines Arbeitsplans nach TRGS 519 Nr. 4. 

• Erstellen einer schriftlichen Betriebsanweisung sowie Unterweisung der Beschäftigten 
nach TRGS 519 Nr. 11. 

• Arbeitsausführung durch in das Arbeitsverfahren eingewiesenes Fachpersonal nach 
TRGS 519 Nr. 5.3. (zwei Personen). 

3 Arbeitsvorbereitung 
Arbeitsbereich abgrenzen und kennzeichnen. 

Bereitzustellen sind: 

Geräte: 

• Fräse Wirtgen W 50 RI mit einer Arbeitsbreite von maximal 500 mm, Absaugvorrichtung 
mit integrierter Unterdruckabschaltung zum Betrieb mit Saugwagen Wieland BlowVac 
8200 (s.u.) 

• Saugwagen mit fest installiertem Großsauger Wieland BlowVac 8.200 der Kategorie H 
(320 kW, Saugleistung 8200 m3/h) mit integriertem Vorabscheider, dieselbetrieben, mit 
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Dieselpartikelfiltration; Hochleistungsabsaugschläuche (NW 200) mit unterdruckfesten 
Perrot-Schlauchverbindungen und Schlauchkappen 

• Sauganhänger mit fest installiertem Großsauger Wieland VacTrailor S-6/3800 der 
Kategorie H (86 kW, Saugleistung 3800 m3/h) und integriertem Vorabscheider; passende 
Absaugschläuche samt Schlauchkappen sowie Bodensaugdüse zum Nachsaugen hinter 
der Fräse  

• Stemmhammer Hilti TE 700 AVR mit Flach- und Spitzmeißel und integrierter Direkt-
absaugung 

• Gabelstapler (elektrisch, z.B. Jungheinrich EFG 216 SP oder Radlader Weidemann 2070 
CX 50) zum Verladen von Big-Bags in den Abrollcontainer 

• Unterdruckhaltegerät NPU 5000+ (AMS Umweltschutz GmbH) zur Frischluftzufuhr 

Materialien: 

• Asbestwarnschilder gemäß TRGS 519 

• Einwegschutzanzüge Kat. III, Typ 5/6 und Atemschutzmaske (mindestens P2), Schuh-
überzieher, Gehörschutz, Schutzbrille, Knieschoner, Sicherheitsschuhe 

• Rollwagen für Schlauchführung mit Fixiermöglichkeit und Spanngurten für die 
Absaugschläuche  

• Verschlüsse der Saugschläuche, Perrot Systemblinddeckel 

• Feuchte Einwegtücher 

• Abrollcontainer (max. 15 m³) zur Aufnahme der Big-Bags 

• Big-Bags, beschichtet und gekennzeichnet 

4 Arbeitsausführung 
Vorbereitende Maßnahmen 
• Saugwagen und Sauganhänger einrichten – entweder auf Privatgelände oder im 

öffentlichen Bereich (Sondernutzungserlaubnis von der Straßenverkehrsbehörde vorher 
einholen). Das Saugfahrzeug wird gemäß Straßenverkehrsordnung an den 
entsprechenden Abstellplätzen gesichert.  

• Big-Bags mit der am Sauganhänger befindlichen Anhängevorrichtung in der notwendigen 
Höhe fixieren und mittels Spannring am Einfüllstutzen zugfest und luftdicht befestigen. 

• Baustromversorgung durch auf dem Sauganhänger montiertes Stromaggregat herstellen, 
Wasserbehälter (1.000 Liter) auf Befüllung kontrollieren. 

• Fräse abladen, aufrüsten und in den Sanierungsbereich bringen. Benötigte Werkzeuge 
und Arbeitsmittel in den Sanierungsbereich bringen. Absaugschläuche abladen und 
bereitlegen. 

• Arbeitsbereiche absperren und mit Warnschildern gemäß TRGS 519 kennzeichnen. 
Abschottung des Arbeitsbereichs erfolgt nach TRGS 519 Nummer 15.7. Ausreichende 
Zuluftöffnungen sind vorzusehen. 

• Unterdruckhaltegerät zur Frischluftzufuhr über die Belüftungsöffnungen einschalten und 
auf 5000 m³/h einstellen.  

• Persönliche Schutzausrüstung anlegen, Atemschutz für Havarien vorhalten. 
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Verfahrensteil Trockenfräsen 

• Fräse über Hochleistungssaugschläuche mit dem Saugwagen verbinden. 

• Hochleistungssaugschläuche auf Rollwagen fixieren (ca. alle 4 m) und entsprechend der 
geplanten Fräsführung positionieren. Die Fräse zieht dann die Hochleistungssaug-
schläuche automatisch mit. Technisch sind Längen bis zu 250 m möglich – sollte das 
nicht ausreichen, müssen die Hochleistungssaugschläuche anders geführt werden. 

• Bodensaugdüse zur manuellen Absaugung mit Absaugschläuchen an Sauganhänger 
koppeln.  

• Sauganlagen mit einer Leistung von je 70 % der Gesamtleistung anfahren. Volllast wird 
nur im Bedarfsfall gefahren.  

• Fräse anfahren und gleichzeitig die Fräswalze auf die gewünschte Frästiefe absenken. 
Das eingesaugte Material wird direkt vom Vorabscheider in doppelte Big-Bags abgefüllt. 
Ein Füllmessgerät am Vorabscheider zeigt an, wenn der maximale Füllstand der Big-
Bags von 1 m3 erreicht ist. Die Luft im Big-Bag wird über einen Bypass in den Sauger 
abgezogen – im Big-Bag herrscht bei Betrieb folglich ständig leichter Unterdruck. 

• Einstellen der Wasserzugabe und der gewünschten und praktikablen Fahrgeschwin-
digkeit. Die Wasserzufuhr wird auf „befeuchtend, nicht tropfnass“ eingestellt, da sich 
andernfalls die Fräswalze nicht richtig dreht.  

• Aufnahme eventuell vorhandener Fräsreste hinter der Fräse mittels manuell nach-
geführter Bodensaugdüse (angeschlossen an Sauganhänger). 

• Visuelle Kontrolle der Arbeiten. Werden bei dieser Kontrolle auch nur geringe Reste des 
asbesthaltigen Materials entdeckt, wird ein zweiter Fräsgang durchgeführt. Aus verfüllten 
Plattenfugen und Lunkern das Material analog zur Randbearbeitung mit dem Stemm-
hammer herausstemmen (siehe Verfahrensteil Stemmmeißeln). 

• Bei gefülltem Big-Bag Fräsvorgang unterbrechen und ca. 50-100 l Wasser über Düsen 
auf das Fräsgut spritzen: Dadurch wird der gesamte Oberraum des Big-Bags und des 
Ablasstrichters gereinigt. 

• Big-Bag verschließen und aushängen. Im Big-Bag und im Einfüllstutzen wird über eine 
Bypassleitung die Luft herausgesaugt, dadurch entsteht in diesem Raum ein Unterdruck. 
Danach wird der Spannriemen geöffnet und der Big-Bag mit den dafür vorgesehenen 
Bändern verschlossen. Dabei unterstützendes Absaugen mit Bodensaugdüse/ 
Sauganhänger. 

• Verschlossene Big-Bags mit Gabelstapler in einen Abrollcontainer verbringen (maximal 
15 m³, damit die Big-Bags über den Rand sicher in den Container gestellt werden 
können) oder auf einer abgesperrten und gekennzeichneten Fläche der Baustelle zur 
Entsorgung bereitstellen. 

• Nach Beenden der Fräsarbeiten in der Fläche den Hochleistungsabsaugschlauch an 
Fräse und Saugwagen abkoppeln und verschließen. 

• Mit dem Absaugschlauch des Sauganhängers den Fräskorbraum der Fräse und den 
Absaugstutzen reinigen und diesen danach verschließen. Die glatten Oberflächen der 
Fräse feucht mit Einwegtüchern reinigen. 

• Unterdruckhaltegerät ausschalten 

• Saugwagen abschalten. 
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DGUV Information 201-012: Emissionsarme Verfahren nach TRGS 519 für Tätigkeiten an 
asbesthaltigen Materialien, Ergänzung (Stand: 09.2021) 
 

Verfahren BT 18.4 nach DGUV Information 201-012 (Stand 09.2021) Seite 4 von 4 

Verfahrensteil Stemmmeißeln 

• Stemmhammer an den Absaugschlauch des Sauganhängers koppeln. 

• Abstemmen des Estrichs mit Stemmhammer unter Absaugung durch Sauganhänger. 

• Anschließend Stemmhammer abkoppeln, Anschlusstutzen verschließen und Stemm-
hammer absaugen und mit feuchten Einwegtüchern äußerlich reinigen. 

Abschließende Tätigkeiten 
• Alle Flächen, insbesondere die abgestemmten Randbereiche, verfüllten Plattenfugen und 

Lunker, nochmals mit Bodendüse des Sauganhängers absaugen.  

• Absaugschläuche mit dem zum System gehörenden Verschlußkappen verschließen. 

• Alle verwendeten Geräte, Schläuche und Maschinen mit Bodensaugdüse des 
Sauganhängers abreinigen und mit feuchten Einwegtüchern nachwischen. 

• Alle Abfälle und benutzten Einwegtücher in gekennzeichneten Big-Bag verpacken. 

• Sauganhänger abschalten. Alle verwendeten Geräte und Maschinen zum Abtransport 
vorbereiten. 

• Absperrungen aufheben. 

5 Abfallbeseitigung 
Asbesthaltige und asbestkontaminierte Abfälle sind als gefährlich eingestuft und unter 
Beachtung der TRGS 519 Nr. 18 gemäß den länderspezifischen Regelungen zu entsorgen. 

6 Verhalten bei Störungen 
Muss während der Arbeit aufgrund einer Störung von diesem Verfahren abgewichen werden, 
ist die Arbeit zu unterbrechen. Die anwesende sachkundige verantwortliche Person bestimmt 
die weitere Vorgehensweise unter Berücksichtigung der TRGS 519. 

7 Befristung der Anerkennung 
Die Anerkennung dieses Verfahrens endet am 31.12.2027. 
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Absaugen kontaminierter schadstoffhaltiger 
Schlacken aus Dachsparren mit speziellem 
Saugfahrzeug, mit deponiegerechten absa-
cken. Kein Mieterbelästigender Transport 
über das Treppenhaus

41
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Demontage schadstoffhaltiger Dachschüttungen 

Um neuen Wohnraum zu gewinnen werden 
viele Dachgeschosse ausgebaut. Die dort 
vorhandenen Schlacken sind größtenteils 
hochgradig belastet 

Modernste Hochleistungstechnik
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ermöglicht die Schlacken herunter zu 
saugen ohne Beeinträchtigung bzw. Be-
hinderung der Mieter 

sodass später ein gefahrloser Ausbau möglich ist

Eigene Entsorgungswege führen zu einer zügigen und gesetzeskonformen 
Entsorgung. 
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Eigenes genehmigtes Abfall – Lager für alle 
gängigen asbesthaltigen Schadstoffe aus 
der Sanierungsbranche mit eigenen Ent-
sorgungswegen
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Notunterkunft für Mieter bei Havarien in 
eigenem Hotel in Berlin-Spandau incl. Auf-
bewahrung von bis 10 cbm Mietereigentum

51
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Hotel am Wasserturm 
Staakener Straße 23 
13581 Berlin, Germany 
 

Telefon: +49 30 / 337 743 51 
 

Mail: info@haw-spandau.de 

 

 

Restaurant 
 

Frühstück 
täglich von 06:00 – 10:00 Uhr 
 

Abendessen 
täglich von 18:00 – 21:30 Uhr 
à la carte, sowie täglich 2 
wechselnde Tagesessen 

Es sind 16 klimatisierte und 
moderne Doppelzimmer 
vorhanden, welche auch als 
Einzelzimmer gebucht werden 
können. 

Hotel am Wasserturm 
Staakener Straße 23 
13581 Berlin, Germany 

Telefon: +49 30 / 337 743 51 

Mail: info@haw-spandau.de 

Restaurant 

Frühstück  
täglich von 06:00 – 10:00 Uhr

Abendessen  
täglich von 18:00 – 21:30 Uhr 
à la carte, sowie täglich 2 
wechselnde Tagesessen 

Zimmer

Es sind 16 klimatisierte und 
moderne Doppelzimmer 
vorhanden, welche auch als 
Einzelzimmer gebucht werden 
können. 
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GSA mbH
Staakener Str. 23

13581 Berlin
Tel. 030/67060941

Mail: bb@gsa-sanierung.de

GSA mbH
Martin-Behaim-Str. 11
63263 Neu-Isenburg
Tel. 06102/369780

 Mail: info@gsa-sanierung.de

Gesellschaft zur Sanierung von Altlasten mbH


